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BEKANNTMACHUNG Zweckverband zur Wasserversorgung
  der Walberngrüner Gruppe

Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der 
Walberngrüner Gruppe

(Landkreis Kulmbach) für das Haushaltsjahr 2024

vom 06.11.2024

Auf Grund der §§ 10 und 17 der Verbandssatzung und Art. 40 Abs. 1 
und 26 Abs. 1 KommZG in der Fassung der Bekanntmachung vom 
20. Juni 1994 (GVBl S. 555, 1995 S. 98, BayRS 2020-6-1-I), das zuletzt 
durch § 8 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl S. 385, 586) geändert 
worden ist, erlässt der Zweckverband zur Wasserversorgung der 
Walberngrüner Gruppe folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 174.700 €

und

im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 52.800 €

ab. 

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4

(1) Betriebskostenumlage
 Eine Betriebskostenumlage wird nicht erhoben.

(2) Investitionsumlage
 Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 50.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft.

Grafengehaig, 06. November 2024
Zweckverband zur Wasserversorgung
der Walberngrüner Gruppe
Burger
Verbandsvorsitzender

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen gemäß Art. 24 
KommZG i.V.m. § 4 der Bekanntmachungsverordnung während der 
Dauer ihrer Gültigkeit in der Geschäftsstelle des Zweckverban-
des (Verwaltungsgemeinschaft Marktleugast, Neuensorger Weg 10, 
95352 Marktleugast) innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden 
zur Einsicht bereit.

BEKANNTMACHUNG Gemeinde Harsdorf

Satzung über die Festsetzung der Grundsteuerhebesätze  
der Gemeinde Harsdorf

(Hebesatzsatzung)

vom 06. November 2024

Auf Grund des Art. 22 Abs. 2, Art. 23 ff. der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22.08.1998 (GVBl S. 796), zuletzt geändert durch § 1 Abs. 6 der Ver-
ordnung vom 04.06.2024 (GVBl S. 98) und Art. 18 des Bayerischen 
Kommunalabgabengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 04.04.1993 (GVBl S. 264), zuletzt geändert durch § 1 Abs. 10 
der Verordnung vom 04.06.2024 (GVBl S. 98) in Verbindung mit § 25 
Abs. 1 und 2 des Grundsteuergesetzes (GrStG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 07.08.1973 ((BGBl I S. 965), zuletzt geändert 
durch Artikel 21 des Gesetzes vom 16.12.2022 (BGBl I S. 2294)) und 
Art. 5 des Bayerischen Grundsteuergesetzes vom 10.12.2021 (GVBl 
S. 638), zuletzt geändert durch Art. 9 des Gesetzes vom 21.04.2023 
(GVBl S. 128) erlässt die Gemeinde Harsdorf folgende

Satzung:

§ 1
Hebesätze

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern 
werden wie folgt festgesetzt:
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1.  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
 (Grundsteuer A)  240 v. H.

2.  für die Grundstücke (Grundsteuer B)  220 v. H.

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft.

Trebgast, 06. November 2024 
Gemeinde Harsdorf
Günther Hübner
Erster Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG Markt Mainleus

Satzung über die Festsetzung der Hebesätze bei den Realsteuern
(Hebesatzsatzung)

des Marktes Mainleus 

vom 05.11.2024

Aufgrund § 25 Abs. 1 und 2 Grundsteuergesetz und § 16 Abs. 1 und 
2 Gewerbesteuergesetz i. V. m. Art. 22 Abs. 2 und Art. 23 Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt 
geändert durch die §§ 2, 3 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl S. 
385, 586), und Art. 18 des Bayerischen Kommunalabgabengesetzes 
erlässt der Markt Mainleus folgende Hebesatzsatzung:

§ 1 Hebesätze

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern 
werden wie folgt festgesetzt: 

1.  Grundsteuer

 a) für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (A) 230 v. H.
 b) für die Grundstücke (B) 255 v. H.

2.  Gewerbesteuer 340 v. H.

§ 2 In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt mit Wirkung zum 01.01.2025 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Satzung über die Festsetzung der Hebesätze 
bei den Realsteuern (Hebesatzsatzung) des Marktes Mainleus vom 
10.05.2024 außer Kraft.

Mainleus, 05. November 2024
Markt Mainleus
Robert Bosch
Erster Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG Stadt Kulmbach

Öffentliche Bekanntmachung

51. Sitzung des Stadtrates
am Donnerstag, 21.11.2024, 17:00 Uhr

im Sitzungssaal des Rathauses, Marktplatz 1, Kulmbach 
(1. OG, Zi. 13) 

Die aktuelle Tagesordnung für die o. a. öffentliche Sitzung ist ab 
sofort im Internet unter www.kulmbach.de unter den Menüpunkten 
Rathaus  Politik  Aktuelle Tagesordnung einsehbar und hängt 
zusätzlich in schriftlicher Form an der Bekanntmachungstafel im 
Erdgeschoss des Kulmbacher Rathauses, Eingangsbereich bei der 
Info, Marktplatz 1, zur Kenntnisnahme aus.

Ingo Lehmann
Oberbürgermeister

BEKANNTMACHUNG Stadt Kulmbach

Öffentliche Bekanntmachung

4. Betriebsausschuss-Sitzung
des EB 2 Tourismus & Veranstaltungsservice

am Montag, 25.11.2024, 17:00 Uhr
in der Dr.-Stammberger-Halle, Sutte 2, Kulmbach

Die aktuelle Tagesordnung für die o. a. öffentliche Sitzung ist ab 
sofort im Internet unter www.kulmbach.de unter den Menüpunkten 
Rathaus  Politik  Aktuelle Tagesordnungen einsehbar und hängt 
zusätzlich in schriftlicher Form an der Bekanntmachungstafel im 
Erdgeschoss des Kulmbacher Rathauses, Eingangsbereich bei der 
Info, Marktplatz 1, zur Kenntnisnahme aus.

Kulmbach, 07. November 2024
Stadt Kulmbach
Ingo Lehmann
Oberbürgermeister

BEKANNTMACHUNG Landratsamt Kulmbach
 S 34 - 6451

Verordnung des Landratsamtes Kulmbach über das  
Überschwemmungsgebiet an der Zaubach (Gewässer II. Ordnung) 

auf dem Gebiet der Stadt Stadtsteinach  
und der Gemeinde Rugendorf,  

von Flusskilometer 0,200 bis Flusskilometer 4,800 

vom 05.11.2024

Anlagen:

Übersichtslagekarte Amtsblatt M = 1 : 25.000
Übersichtslageplan M = 1 : 25.000
Detailkarten K1 und K2  M = 1 : 2.500

Das Landratsamt Kulmbach erlässt auf Grund von § 76 Abs. 2 des 
Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 31. Juli 2009 (BGBl I S. 2585), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 22.12.2023 (BGBl I S. 409), in Verbindung mit § 11 Nr. 
4 Delegationsverordnung (DelV) vom 28. Januar 2014 (GVBl S. 22), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 03. September 2024 (GVBl 
S. 418), sowie Art. 46 Abs. 3, Art. 63 und Art. 73 des Bayerischen 
Wassergesetzes (BayWG) vom 25. Februar 2010 (GVBl S. 66, ber. S. 
130), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 09. November 2021 
(GVBl S. 608), folgende

Verordnung

§ 1
Allgemeines, Zweck

(1) 1Auf dem Gebiet der Stadt Stadtsteinach und der Gemeinde Ru-
gendorf wird das in § 2 näher beschriebene Überschwemmungs-
gebiet festgesetzt. 2Das Überschwemmungsgebiet betrifft die in  
§ 2 dargestellten Flächen, die bei einem 100-jährlichen Hoch-
wasser überschwemmt oder durchflossen oder die für Hoch-
wasserentlastung oder Rückhaltung beansprucht werden. 3Für 
dieses Gebiet werden die folgenden Regelungen erlassen.

(2) 1Die Festsetzung dient der Darstellung einer konkreten, von Na-
tur aus bestehenden Hochwassergefahr in dem betroffenen Be-
reich. 2Zudem werden Bestimmungen zur Vermeidung von Schä-
den und zum Schutz vor Hochwassergefahren getroffen.

(3) 1Grundlage für die Ermittlung des Überschwemmungsgebietes 
ist das 100-jährliche Hochwasser. 2Ein 100-jährliches Hochwas-
ser wird an einem Standort im statistischen Durchschnitt in 100 
Jahren einmal erreicht oder überschritten. 3Da es sich um einen 
Mittelwert handelt, kann dieser Abfluss innerhalb von 100 Jah-
ren auch mehrfach auftreten.

§ 2
Umfang und Einteilung des Überschwemmungsgebietes

(1) 1Die Grenzen des Überschwemmungsgebiets sind in dem im An-
hang (Anlagen) veröffentlichten Übersichts- und Detailkarten 
dargestellt. 2Für die genaue Grenzziehung sind die Detailkarten 
K1 und K2 im Maßstab 1 : 2.500 maßgebend, die im Landrats-
amt Kulmbach sowie in der Stadt Stadtsteinach und der Ge-



meinde Rugendorf niedergelegt sind; sie können dort während 
der Dienststunden eingesehen werden. 3Die genaue Grenze 
verläuft auf der jeweils gekennzeichneten Grundstücksgrenze 
oder, wenn die Grenze ein Grundstück schneidet, auf der dem 
Gewässer näheren Kante der gekennzeichneten Linie. 4Gänzlich 
im Überschwemmungsgebiet liegende Gebäude sowie solchen 
gleichgestellte Gebäude, die teilweise im Überschwemmungs-
gebiet liegen, sind in den Detailkarten K1 und K2 farblich her-
vorgehoben. 5Die in den Sätzen 1 und 2 genannten Karten sind 
Bestandteil dieser Verordnung.

(2) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im 
Überschwemmungsgebiet gelegenen Grundstücke berühren die 
festgesetzten Grenzen des Überschwemmungsgebiets nicht.

(3) 1An jedem öffentlichen Gebäude und an öffentlichen Anlagen 
innerhalb des Geltungsbereichs dieser Verordnung soll die 
HW100-Linie als Anhaltspunkt für die Hochwassergefahr für 
jede Person gut sichtbar gekennzeichnet werden. 2Auskunft über 
die Höhe der HW100-Linie (in Meter über NN) erteilt das Was-
serwirtschaftsamt Hof.

§ 3
Bauleitplanung, Errichten und Erweiterung baulicher Anlagen

(1) Für die Ausweisung von neuen Baugebieten und die Errichtung 
oder Erweiterung baulicher Anlagen gilt § 78 WHG.

(2) Eine hochwasserangepasste Errichtung oder Erweiterung bau-
licher Anlagen im Sinn des § 78 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe d) 
WHG ist gegeben, wenn nur Räume, die vollständig über dem 
beim Bemessungshochwasser zu erwartenden Wasserstand 
(HW100-Linie) liegen, als Aufenthaltsräume genutzt werden und 
bautechnische Nachweise darüber vorgelegt werden, dass auch 
bei Hochwasser Auftriebs- und Rückstausicherheit sowie die 
Dichtheit und Funktionsfähigkeit, einschließlich der Entwässe-
rung, gewährleistet sind; die Nachweise müssen von einem nach 
Art. 62 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) Berechtigten er-
stellt werden.

§ 4
Sonstige Vorhaben

Für sonstige Vorhaben nach § 78a Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 6 und Nr. 
8 WHG gilt § 78a Abs. 2 WHG.

§ 5
Heizölverbraucheranlagen

(1)  Für die Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen innerhalb 
des Geltungsbereichs dieser Verordnung (§ 2) gilt § 78 c Abs. 1 
WHG.

(2)  Die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen (AwSV) bleibt von dieser Verordnung unberührt.

§ 6
Antragstellung

1Mit dem Genehmigungsantrag nach § 78 Abs. 5 Satz 1 WHG sind für 
bauliche Anlagen in entsprechender Anwendung der für Bauvorla-
gen geltenden Bestimmungen der Bayerischen Bauordnung die zur 
Beurteilung erforderlichen und geeigneten Unterlagen vorzulegen. 
2Vorlagepflichten nach der Verordnung über Pläne und Beilagen 
in wasserrechtlichen Verfahren (WPBV) vom 13. März 2000 (GVBl 
S. 156, BayRS 753-1-6-U), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
20. Oktober 2010 (GVBl S. 727) bleiben unberührt. 3Mit dem Geneh-
migungsantrag nach § 78c Abs. 1 WHG sind Nachweise vorzulegen, 
dass keine anderen weniger wassergefährdenden Energieträger zu 
wirtschaftlich vertretbaren Kosten zur Verfügung stehen und die 
Heizölverbraucheranlage hochwassersicher errichtet wird.

§ 7
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im 
Amtsblatt des Landkreises Kulmbach in Kraft.

Kulmbach, 05. November 2024
Landratsamt Kulmbach
Oliver Hempfling
Regierungsdirektor
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BEKANNTMACHUNG Gemeinde Harsdorf

Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung der  
Gemeinde Harsdorf (Wasserabgabesatzung – WAS –) 

vom 06.11.2024

Aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 bis Abs. 3 
der Gemeindeordnung (GO) erlässt die Gemeinde Harsdorf folgen-
de Satzung:

§ 1
Öffentliche Einrichtung

(1)  Die Gemeinde betreibt eine öffentliche Einrichtung zur Wasser-
versorgung für das Gebiet der Gemeinde Harsdorf, der Gemein-
de Trebgast-Ortsteil Michelsreuth-, der Gemeinde Neudrossen-
feld- Ortsteile Schaitz, Schaitzer Mühle, Eselslohe und Unter-
gräfenthal (Anwesen Hausnummer 1, 2, 3, 12, 13 und 14)- , der 
Gemeinde Bindlach – Anwesen Fuhrmannshöhe 1 und 2, Streu-
guthalle auf der Flur-Nr. 230 Gem. Benk, und Zollhaus.

(2)  Art und Umfang dieser Wasserversorgungseinrichtung bestimmt 
die Gemeinde.

(3)  Zur Wasserversorgungseinrichtung gehören auch die im öffentli-
chen Straßengrund liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse, 
soweit nichts Abweichendes vereinbart ist.

§ 2
Grundstücksbegriff – Grundstückseigentümer

(1) 1Grundstück im Sinne dieser Satzung ist jedes räumlich zu-
sammenhängende und einem gemeinsamen Zweck dienende 
Grundeigentum desselben Eigentümers, das eine selbstständige 
wirtschaftliche Einheit bildet, auch wenn es sich um mehrere 
Grundstücke oder Teile von Grundstücken im Sinn des Grund-
buchrechts handelt. 2Rechtlich verbindliche planerische Festle-
gungen sind zu berücksichtigen.

(2)  1Die Vorschriften dieser Satzung für die Grundstückseigentümer 
gelten auch für Erbbauberechtigte oder ähnlich zur Nutzung ei-
nes Grundstücks dinglich Berechtigte. 2Von mehreren dinglich 
Berechtigten ist jeder berechtigt und verpflichtet; sie haften als 
Gesamtschuldner.

§ 3
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgen-
de Bedeutung:

Versorgungsleitungen sind die Wasserleitungen im Was-
serversorgungsgebiet, von denen 
die Grundstücksanschlüsse abzwei-
gen.

Grundstücksanschlüsse  
(= Hausanschlüsse)

sind die Wasserleitungen von der 
Abzweigstelle der Versorgungs-
leitung bis zur Übergabestelle; sie 
beginnen mit der Anschlussvorrich-
tung und enden mit der Hauptab-
sperrvorrichtung.

Gemeinsame Grundstücks- 
anschlüsse (verzweigte  
Hausanschlüsse)

sind Hausanschlüsse, die über Pri-
vatgrundstücke (z. B. Privatwege) 
verlaufen und mehr als ein Grund-
stück mit der Versorgungsleitung 
verbinden.

Anschlussvorrichtung ist die Vorrichtung zur Wasserent-
nahme aus der Versorgungsleitung, 
umfassend Anbohrschelle mit inte-
grierter oder zusätzlicher Absperr-
armatur oder Abzweig mit Absperr-
armatur samt den dazugehörigen 
technischen Einrichtungen.

Hauptabsperrvorrichtung ist die erste Armatur auf dem 
Grundstück, mit der die gesamte 
nachfolgende Wasserverbrauchs-
anlage einschließlich Wasserzähler 
abgesperrt werden kann.

Übergabestelle ist das Ende des Grundstücksan-
schlusses hinter der Hauptabsperr-
vorrichtung im Grundstück/Gebäu-
de.

Wasserzähler sind Messgeräte zur Erfassung des 
durchgeflossenen Wasservolumens. 
Absperrventile und Wasserzähler-
bügel sind nicht Bestandteile der 
Wasserzähler.

Anlagen des Grundstücks-
eigentümers (= Verbrauchs-
leitungen)

sind die Gesamtheit der Anlagen-
teile in Grundstücken oder in Ge-
bäuden hinter der Übergabestelle; 
als solche gelten auch Eigengewin-
nungsanlagen, wenn sie sich ganz 
oder teilweise im gleichen Gebäude 
befinden.

§ 4
Anschluss- und Benutzungsrecht

(1)  Jeder Grundstückseigentümer kann verlangen, dass sein be-
bautes, bebaubares, gewerblich genutztes oder gewerblich nutz-
bares Grundstück nach Maßgabe dieser Satzung an die Wasser-
versorgungseinrichtung angeschlossen und mit Wasser beliefert 
wird.

(2)  1Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf sol-
che Grundstücke, die durch eine Versorgungsleitung erschlos-
sen werden. 2Der Grundstückseigentümer kann unbeschadet 
weitergehender bundes- oder landesgesetzlicher Vorschriften 
nicht verlangen, dass eine neue Versorgungsleitung hergestellt 
oder eine bestehende Versorgungsleitung geändert wird. 3Wel-
che Grundstücke durch die Versorgungsleitung erschlossen 
werden, bestimmt die Gemeinde. 4Rohwasser- und Fernwasser-
leitungen stellen keine zum Anschluss berechtigenden Versor-
gungsleitungen dar.

(3)  Die Gemeinde kann den Anschluss eines Grundstücks an eine 
bestehende Versorgungsleitung versagen, wenn die Wasserver-
sorgung wegen der Lage des Grundstücks oder aus sonstigen 
technischen oder betrieblichen Gründen der Gemeinde erheb-
liche Schwierigkeiten bereitet oder besondere Maßnahmen er-
fordert, es sei denn, der Grundstückseigentümer übernimmt die 
Mehrkosten, die mit dem Bau und Betrieb zusammenhängen, 
und leistet auf Verlangen Sicherheit.

(4)  Die Gemeinde kann das Anschluss- und Benutzungsrecht aus-
schließen oder einschränken, soweit nicht die Bereitstellung 
von Wasser in Trinkwasserqualität erforderlich ist. 3Das gilt 
auch für die Vorhaltung von Löschwasser. 

§ 5
Anschluss- und Benutzungszwang

(1) 1Die zum Anschluss Berechtigten (§ 4) sind verpflichtet, die 
Grundstücke, auf denen Wasser verbraucht wird, an die öffent-
liche Wasserversorgungseinrichtung anzuschließen (Anschluss-
zwang). 2Ein Anschlusszwang besteht nicht, wenn der Anschluss 
rechtlich oder tatsächlich unmöglich ist.

(2)  1Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversorgungs-
einrichtung angeschlossen sind, ist der gesamte Bedarf an Was-
ser im Rahmen des Benutzungsrechts (§ 4) ausschließlich aus 
dieser Einrichtung zu decken (Benutzungszwang). 2Gesammeltes 
Niederschlagswasser darf ordnungsgemäß für Zwecke der Gar-
tenbewässerung, zur Toilettenspülung und zum Wäschewaschen 
verwendet werden, soweit nicht andere Rechtsvorschriften 
entgegenstehen. 3§ 7 Abs. 4 ist entsprechend anzuwenden. 4Ver-
pflichtet sind die Grundstückseigentümer und alle Benutzer der 
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Grundstücke. 5Sie haben auf Verlangen der Gemeinde die dafür 
erforderliche Überwachung zu dulden.

§ 6
Befreiung vom Anschluss- oder Benutzungszwang

(1)  1Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung wird 
auf Antrag ganz oder zum Teil befreit, wenn der Anschluss oder 
die Benutzung aus besonderen Gründen auch unter Berücksich-
tigung der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. 
2Der Antrag auf Befreiung ist unter Angabe der Gründe schrift-
lich bei der Gemeinde einzureichen.

(2)  Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und 
Widerrufsvorbehalt erteilt werden.

§ 7
Beschränkung der Benutzungspflicht

(1)  1Auf Antrag wird die Verpflichtung zur Benutzung auf einen be-
stimmten Verbrauchszweck oder Teilbedarf beschränkt, soweit 
das für die öffentliche Wasserversorgung wirtschaftlich zumut-
bar ist und nicht andere Rechtsvorschriften oder Gründe der 
Volksgesundheit entgegenstehen. 2Gründe der Volksgesundheit 
stehen einer Beschränkung der Benutzungspflicht insbesondere 
entgegen, wenn für den jeweiligen Verbrauchszweck oder Teil-
bedarf i. S. v. Satz 1 Trinkwasser oder Wasser mit der Beschaf-
fenheit von Trinkwasser erforderlich ist und die Versorgung mit 
solchem Wasser nur durch die Benutzung der öffentlichen Was-
serversorgung gewährleistet wird.

(2)  § 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 findet entsprechende Anwendung.

(3)  Absatz 1 gilt nicht für die Versorgung von Industrieunternehmen 
und Weiterverteilern sowie für die Vorhaltung von Löschwasser.

(4)  1Vor der Errichtung oder Inbetriebnahme einer Eigengewin-
nungsanlage hat der Grundstückseigentümer der Gemeinde Mit-
teilung zu machen; dasselbe gilt, wenn eine solche Anlage nach 
dem Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung weiterbe-
trieben werden soll. 2Er hat durch geeignete Maßnahmen sicher-
zustellen, dass von seiner Eigengewinnungsanlage keine Rück-
wirkungen in das öffentliche Wasserversorgungsnetz möglich 
sind. 3Bei einer Nachspeisung von Trinkwasser aus der öffent-
lichen Wasserversorgungseinrichtung in eine Eigengewinnungs-
anlage ist ein freier Auslauf (Luftbrücke) oder ein Rohrunter-
brecher A 1 der Nachspeiseeinrichtung in das Regenauffangbe-
cken bzw. an sonstigen Stellen (z. B. Spülkasten) entsprechend 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik erforderlich.

§ 8
Sondervereinbarungen

(1)  Ist der Grundstückseigentümer nicht zum Anschluss berechtigt 
oder verpflichtet, so kann die Gemeinde durch Vereinbarung ein 
besonderes Benutzungsverhältnis begründen.

(2)  1Für dieses Benutzungsverhältnis gelten die Bestimmungen 
dieser Satzung und der Beitrags- und Gebührensatzung entspre-
chend. 2Ausnahmsweise kann in der Sondervereinbarung Ab-
weichendes bestimmt werden, soweit dies sachgerecht ist.

§ 9
Grundstücksanschluss

(1)  1Der Grundstücksanschluss wird von der Gemeinde hergestellt, 
angeschafft, verbessert, unterhalten, erneuert, geändert, abge-
trennt und beseitigt. 2Er muss zugänglich und vor Beschädigun-
gen geschützt sein.

(2)  1Die Gemeinde bestimmt Zahl, Art, Nennweite und Führung der 
Grundstücksanschlüsse sowie deren Änderung. 2Sie bestimmt 
auch, wo und an welche Versorgungsleitung anzuschließen ist. 
3Der Grundstückseigentümer ist vorher zu hören; seine berech-
tigten Interessen sind nach Möglichkeit zu wahren. 4Soll der 

Grundstücksanschluss auf Wunsch des Grundstückseigentümers 
nachträglich geändert oder soll ein weiterer Grundstücksan-
schluss hergestellt werden, so kann die Gemeinde verlangen, 
dass die näheren Einzelheiten einschließlich der Kostentragung 
vorher in einer gesonderten Vereinbarung geregelt werden.

(3)  1Der Grundstückseigentümer hat die baulichen Voraussetzun-
gen für die sichere Errichtung des Grundstücksanschlusses zu 
schaffen. 2Die Gemeinde kann hierzu schriftlich eine angemes-
sene Frist setzen. 3Der Grundstückseigentümer darf keine Ein-
wirkungen auf den Grundstücksanschluss vornehmen oder vor-
nehmen lassen.

(4)  Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben jede Be-
schädigung des Grundstücksanschlusses, insbesondere das Un-
dichtwerden von Leitungen sowie sonstige Störungen unverzüg-
lich der Gemeinde mitzuteilen.

§ 10
Anlage des Grundstückseigentümers

(1)  1Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, für die ordnungs-
gemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung 
der Anlage von der Übergabestelle ab, mit Ausnahme des Was-
serzählers, zu sorgen. 2Hat er die Anlage oder Teile davon einem 
anderen vermietet oder sonst zur Benutzung überlassen, so ist 
er neben dem anderen verpflichtet.

(2)  1Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser 
Satzung und anderer gesetzlicher oder behördlicher Bestim-
mungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik er-
richtet, erweitert, geändert und unterhalten werden. 2Anlage 
und Verbrauchseinrichtungen müssen so beschaffen sein, dass 
Störungen anderer Abnehmer oder der öffentlichen Versor-
gungseinrichtungen sowie Rückwirkungen auf die Güte des 
Trinkwassers ausgeschlossen sind. 3Der Anschluss wasserver-
brauchender Einrichtungen jeglicher Art geschieht auf Gefahr 
des Grundstückseigentümers.

(3)  1Anlagenteile, die sich vor dem Wasserzähler befinden, können 
plombiert werden. 2Ebenso können Anlagenteile, die zur Anlage 
des Grundstückseigentümers gehören, unter Plombenverschluss 
genommen werden, um eine einwandfreie Messung zu gewähr-
leisten. 3Die dafür erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach 
den Angaben der Gemeinde zu veranlassen.

§ 11
Zulassung und Inbetriebsetzung der Anlage 

des Grundstückseigentümers

(1)  1Bevor die Anlage des Grundstückseigentümers hergestellt oder 
wesentlich geändert wird, sind der Gemeinde folgende Unter-
lagen in doppelter Fertigung einzureichen:

 a. eine Beschreibung der geplanten Anlage des Grundstücks-
eigentümers und ein Lageplan,

 b. der Name des Unternehmers, der die Anlage errichten soll,

 c. Angaben über eine etwaige Eigenversorgung,

 d. im Falle des § 4 Abs. 3 die Verpflichtung zur Übernahme der 
Mehrkosten.

 2Die einzureichenden Unterlagen haben den bei der Gemeinde 
aufliegenden Mustern zu entsprechen. 3Alle Unterlagen sind von 
den Bauherren und den Planfertigern zu unterschreiben.

(2)  1Die Gemeinde prüft, ob die beabsichtigten Anlagen den Be-
stimmungen dieser Satzung entsprechen. 2Ist das der Fall, so 
erteilt die Gemeinde schriftlich ihre Zustimmung und gibt eine 
Fertigung der eingereichten Unterlagen mit Zustimmungs-
vermerk zurück. 3Stimmt die Gemeinde nicht zu, setzt sie dem 
Bauherrn unter Angabe der Mängel eine angemessene Frist zur 
Berichtigung. 4Die geänderten Unterlagen sind sodann erneut 
einzureichen. 5Die Zustimmung und die Überprüfung befreien 
den Grundstückseigentümer, den Bauherrn, den ausführenden 
Unternehmer und den Planfertiger nicht von der Verantwortung 
für die vorschriftsmäßige und fehlerfreie Planung und Ausfüh-
rung der Anlagen.
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(3)  1Mit den Installationsarbeiten darf erst nach schriftlicher Zu-
stimmung der Gemeinde begonnen werden. 2Eine Genehmi-
gungspflicht nach sonstigen, insbesondere nach straßen-, bau- 
und wasserrechtlichen Bestimmungen bleibt durch die Zustim-
mung unberührt.

(4)  1Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen 
dürfen nur durch die Gemeinde oder durch ein Installationsun-
ternehmen erfolgen, das in ein Installateurverzeichnis der Ge-
meinde oder eines anderen Wasserversorgungsunternehmens 
eingetragen ist. 2Die Gemeinde ist berechtigt, die Ausführung 
der Arbeiten zu überwachen. 3Leitungen, die an Eigengewin-
nungsanlagen angeschlossen sind, dürfen nur mit vorheriger 
Zustimmung der Gemeinde verdeckt werden; andernfalls sind 
sie auf Anordnung der Gemeinde freizulegen.

(5)  1Der Grundstückseigentümer hat jede Inbetriebsetzung der An-
lagen bei der Gemeinde über das Installationsunternehmen zu 
beantragen. 2Der Anschluss der Anlage an das Verteilungsnetz 
und die Inbetriebsetzung erfolgen durch die Gemeinde oder 
ihre Beauftragten.

(6)  Von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 kann die Gemeinde 
Ausnahmen zulassen.

§ 12
Überprüfung der Anlage des Grundstückseigentümers

(1)  1Die Gemeinde ist berechtigt, die Anlage des Grundstückseigen-
tümers vor und nach ihrer Inbetriebnahme zu überprüfen. 2Sie 
hat auf erkannte Sicherheitsmängel aufmerksam zu machen und 
kann deren Beseitigung verlangen.

(2)  Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden 
oder erhebliche Störungen erwarten lassen, so ist die Gemeinde 
berechtigt, den Anschluss oder die Versorgung zu verweigern; 
bei Gefahr für Leib oder Leben ist sie hierzu verpflichtet.

(3)  1Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der An-
lage sowie durch deren Anschluss an das Verteilungsnetz über-
nimmt die Gemeinde keine Haftung für die Mängelfreiheit der 
Anlage. 2Dies gilt nicht, wenn sie bei einer Überprüfung Mängel 
festgestellt hat, die eine Gefahr für Leib oder Leben darstellen.

§ 13
Abnehmerpflichten, Haftung

(1)  1Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben den Be-
auftragten der Gemeinde, die sich auf Verlangen auszuweisen 
haben, zu angemessener Tageszeit den Zutritt zu allen der Was-
serversorgung dienenden Einrichtungen zu gestatten, soweit 
dies zur Nachschau der Wasserleitungen, zum Ablesen und zum 
Wechseln der Wasserzähler, zum Erstellen von Geschossflächen-
aufmaßen und zur Prüfung, ob die Vorschriften dieser Satzung 
und die von der Gemeinde auferlegten Bedingungen und Auf-
lagen erfüllt werden, erforderlich ist. 2Zur Überwachung der 
satzungsmäßigen und gesetzlichen Pflichten sind die mit dem 
Vollzug dieser Satzung beauftragten Personen der Gemeinde be-
rechtigt, zu angemessener Tageszeit Grundstücke, Gebäude, An-
lagen, Einrichtungen, Wohnungen und Wohnräume im erforder-
lichen Umfang zu betreten. 3Der Grundstückseigentümer, ggf. 
auch die Benutzer des Grundstücks, werden davon nach Mög-
lichkeit vorher verständigt.

(2)  1Der Grundstückseigentümer und die Benutzer sind verpflich-
tet, alle für die Prüfung des Zustandes der Anlagen erforderli-
chen Auskünfte zu erteilen. 2Sie haben die Verwendung zusätzli-
cher Verbrauchseinrichtungen vor Inbetriebnahme der Gemein-
de mitzuteilen, soweit sich dadurch die vorzuhaltende Leistung 
wesentlich erhöht.

(3)  Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haften der Ge-
meinde für von ihnen verschuldete Schäden, die auf eine Verlet-
zung ihrer Pflichten nach dieser Satzung zurückzuführen sind.

§ 14
Grundstücksbenutzung

(1)  1Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen 
von Leitungen einschließlich Zubehör zur Zu- und Fortleitung 
von Wasser über sein im Versorgungsgebiet liegendes Grund-
stück sowie sonstige Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzu-
lassen, wenn und soweit diese Maßnahmen für die örtliche 
Wasserversorgung erforderlich sind. 2Diese Pflicht betrifft nur 
Grundstücke, die an die Wasserversorgung angeschlossen oder 
anzuschließen sind, die vom Eigentümer im wirtschaftlichen 
Zusammenhang mit einem angeschlossenen oder zum Anschluss 
vorgesehenen Grundstück genutzt werden oder für die die Mög-
lichkeit der Wasserversorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft 
ist. 3Die Verpflichtung entfällt, soweit die Inanspruchnahme der 
Grundstücke den Eigentümer in unzumutbarer Weise belasten 
würde.

(2)  Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang 
der beabsichtigten Inanspruchnahme seines Grundstücks zu be-
nachrichtigen.

(3)  1Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrich-
tungen verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn 
nicht mehr zumutbar sind. 2Die Kosten der Verlegung hat die Ge-
meinde zu tragen, soweit die Einrichtungen nicht ausschließlich 
der Versorgung des Grundstücks dienen.

(4)  Wird der Wasserbezug nach § 22 Abs. 2 oder 3 eingestellt, ist der 
Grundstückseigentümer verpflichtet, nach Wahl der Gemeinde 
die Entfernung der Einrichtungen zu gestatten oder sie noch 
fünf Jahre unentgeltlich zu belassen, sofern dies nicht unzumut-
bar ist.

(5)  Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege 
und Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die durch Planfest-
stellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Ver-
kehrsflächen bestimmt sind.

§ 15
Art und Umfang der Versorgung

(1)  1Die Gemeinde stellt das Wasser zu dem in der Beitrags- und 
Gebührensatzung aufgeführten Entgelt zur Verfügung. 2Sie lie-
fert das Wasser als Trinkwasser unter dem Druck und in der 
Beschaffenheit, die in dem betreffenden Abschnitt des Versor-
gungsgebietes üblich sind, entsprechend den jeweils geltenden 
Rechtsvorschriften und den anerkannten Regeln der Technik.

(2)  1Die Gemeinde ist berechtigt, die Beschaffenheit und den Druck 
des Wassers im Rahmen der gesetzlichen und behördlichen Be-
stimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik zu än-
dern, sofern dies aus wirtschaftlichen oder technischen Grün-
den zwingend erforderlich ist. 2Die Gemeinde wird eine dau-
ernde wesentliche Änderung den Wasserabnehmern nach Mög-
lichkeit mindestens zwei Monate vor der Umstellung schriftlich 
bekannt geben und die Belange der Anschlussnehmer möglichst 
berücksichtigen. 3Die Grundstückseigentümer sind verpflichtet, 
ihre Anlagen auf eigene Kosten den geänderten Verhältnissen 
anzupassen.

(3)  1Die Gemeinde stellt das Wasser im Allgemeinen ohne Beschrän-
kung zu jeder Tag- und Nachtzeit am Ende des Hausanschlusses 
zur Verfügung. 2Dies gilt nicht, soweit und solange die Gemeinde 
durch höhere Gewalt, durch Betriebsstörungen, bestehenden 
oder drohenden Wassermangel oder sonstige technische oder 
wirtschaftliche Umstände, deren Beseitigung ihr nicht zumut-
bar ist, an der Wasserversorgung gehindert ist. 3Die Gemeinde 
kann die Belieferung ablehnen, mengenmäßig und zeitlich be-
schränken oder unter Auflagen und Bedingungen gewähren, 
soweit das zur Wahrung des Anschluss- und Benutzungsrechtes 
der anderen Berechtigten erforderlich ist. 4Die Gemeinde darf 
ferner die Lieferung unterbrechen, um betriebsnotwendige 
Arbeiten vorzunehmen. 5Soweit möglich, gibt die Gemeinde Ab-
sperrungen der Wasserleitung vorher öffentlich bekannt und 
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unterrichtet die Abnehmer über Umfang und voraussichtliche 
Dauer der Unterbrechung.

(4)  1Das Wasser wird lediglich zur Deckung des Eigenbedarfs für 
die angeschlossenen Grundstücke geliefert. 2Die Überleitung 
von Wasser in ein anderes Grundstück bedarf der schriftlichen 
Zustimmung der Gemeinde; die Zustimmung wird erteilt, wenn 
nicht überwiegende versorgungswirtschaftliche Gründe entge-
genstehen.

(5)  Für Einschränkungen oder Unterbrechungen der Wasserliefe-
rung und für Änderungen des Druckes oder der Beschaffenheit 
des Wassers, die durch höhere Gewalt, Wassermangel oder sons-
tige technische oder wirtschaftliche Umstände, die die Gemein-
de nicht abwenden kann, oder auf Grund behördlicher Verfü-
gungen veranlasst sind, steht dem Grundstückseigentümer kein 
Anspruch auf Minderung verbrauchsunabhängiger Gebühren 
zu.

§ 16
Anschlüsse und Benutzung der Wasserleitung 

für Feuerlöschzwecke

(1) Sollen auf einem Grundstück private Feuerlöschanschlüsse ein-
gerichtet werden, so sind über die näheren Einzelheiten ein-
schließlich der Kostentragung besondere Vereinbarungen zwi-
schen dem Grundstückseigentümer und der Gemeinde zu tref-
fen.

(2) 1Private Feuerlöscheinrichtungen werden mit Wasserzählern 
ausgerüstet. 2Sie müssen auch für die Feuerwehr benutzbar 
sein.

(3) 1Wenn es brennt oder wenn sonst Gemeingefahr droht, sind die 
Anordnungen der Gemeinde, der Polizei und der Feuerwehr zu 
befolgen; insbesondere haben die Wasserabnehmer ihre Leitun-
gen und ihre Eigenanlagen auf Verlangen zum Feuerlöschen zur 
Verfügung zu stellen. 2Ohne zwingenden Grund dürfen sie in die-
sen Fällen kein Wasser entnehmen.

(4) 1Bei Feuergefahr hat die Gemeinde das Recht, Versorgungslei-
tungen und Grundstücksanschlüsse vorübergehend abzusper-
ren. 2Dem von der Absperrung betroffenen Wasserabnehmer 
steht hierfür kein Entschädigungsanspruch zu.

§ 17
Wasserabgabe für vorübergehende Zwecke, Wasserabgabe 

aus öffentlichen Entnahmestellen

(1)  1Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasser oder zu 
sonstigen vorübergehenden Zwecken ist rechtzeitig bei der Ge-
meinde zu beantragen. 2Muss das Wasser von einem anderen 
Grundstück bezogen werden, so ist die schriftliche Zustimmung 
des Grundstückseigentümers beizubringen. 3Über die Art der 
Wasserabgabe entscheidet die Gemeinde; sie legt die weiteren 
Bedingungen für den Wasserbezug fest.

(2)  Falls Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlö-
schen, sondern zu anderen vorübergehenden Zwecken entnom-
men werden soll, so stellt die Gemeinde auf Antrag einen Was-
serzähler, ggf. Absperrvorrichtung und Standrohr zur Verfügung 
und setzt die Bedingungen für die Benutzung fest.

§ 18
Haftung bei Versorgungsstörungen

(1)  1Für Schäden, die ein Grundstückseigentümer durch Unterbre-
chung der Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in 
der Belieferung erleidet, haftet die Gemeinde aus dem Benut-
zungsverhältnis oder aus unerlaubter Handlung im Falle

 1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit 
des Grundstückseigentümers, es sei denn, dass der Schaden 
von der Gemeinde oder einem Erfüllungs- oder Verrichtungs-
gehilfen weder vorsätzlich noch fahrlässig verursacht worden 
ist,

 2. der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden 
weder durch Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit der Ge-
meinde oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen ver-
ursacht worden ist,

 3. eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder 
durch Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit eines vertre-
tungsberechtigten Organs der Gemeinde verursacht worden 
ist.

 2§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei 
vorsätzlichem Handeln von Verrichtungsgehilfen anzuwenden.

(2)  Gegenüber Benutzern und Dritten, an die der Grundstücks-
eigentümer das gelieferte Wasser im Rahmen des § 15 Abs. 4 
weiterleitet, haftet die Gemeinde für Schäden, die diesen durch 
Unterbrechung der Wasserversorgung oder durch Unregelmä-
ßigkeiten in der Belieferung entstehen, wie einem Grundstücks-
eigentümer.

(3)  1Die Absätze 1 und 2 sind auch auf Ansprüche von Grundstücks-
eigentümern anzuwenden, die diese gegen ein drittes Wasser-
versorgungsunternehmen aus unerlaubter Handlung geltend 
machen. 2Die Gemeinde ist verpflichtet, den Grundstückseigen-
tümern auf Verlangen über die mit der Schadensverursachung 
durch ein drittes Unternehmen zusammenhängenden Tatsachen 
insoweit Auskunft zu geben, als sie ihr bekannt sind oder von ihr 
in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und ihre Kennt-
nis zur Geltendmachung des Schadensersatzes erforderlich ist.

(4)  Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter fünfzehn Euro.

(5)  Schäden sind der Gemeinde unverzüglich mitzuteilen.

§ 19
Wasserzähler

(1)  1Der Wasserzähler ist Eigentum der Gemeinde. 2Die Lieferung, 
Aufstellung, technische Überwachung, Unterhaltung, Aus-
wechslung und Entfernung der Wasserzähler sind Aufgabe der 
Gemeinde; sie bestimmt auch Art, Zahl und Größe der Wasser-
zähler sowie ihren Aufstellungsort. 3Bei der Aufstellung hat die 
Gemeinde so zu verfahren, dass eine einwandfreie Messung ge-
währleistet ist; sie hat den Grundstückseigentümer zuvor anzu-
hören und seine berechtigten Interessen zu wahren.

(2)  1Die Gemeinde ist verpflichtet, auf Verlangen des Grundstücks-
eigentümers die Wasserzähler zu verlegen, wenn dies ohne Be-
einträchtigungen einer einwandfreien Messung möglich ist. 2Die 
Gemeinde kann die Verlegung davon abhängig machen, dass der 
Grundstückseigentümer sich verpflichtet, die Kosten zu über-
nehmen.

(3)  1Der Grundstückseigentümer haftet für das Abhandenkommen 
und die Beschädigung der Wasserzähler, soweit ihn hieran ein 
Verschulden trifft. 2Er hat den Verlust, Beschädigungen und 
Störungen dieser Einrichtungen der Gemeinde unverzüglich 
mitzuteilen. 3Er ist verpflichtet, sie vor Abwasser, Schmutz- und 
Grundwasser sowie vor Frost zu schützen.

(4)  1Die Wasserzähler werden von einem Beauftragten der Gemein-
de möglichst in gleichen Zeitabständen oder auf Verlangen der 
Gemeinde vom Grundstückseigentümer selbst abgelesen. 2Die-
ser hat dafür zu sorgen, dass die Wasserzähler leicht zugänglich 
sind.

§ 20
Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze

(1)  Die Gemeinde kann verlangen, dass der Grundstückseigentü-
mer auf eigene Kosten an der Grundstücksgrenze nach seiner 
Wahl einen geeigneten Wasserzählerschacht oder Wasserzähler-
schrank anbringt, wenn

 1. das Grundstück unbebaut ist oder

 2. die Versorgung des Gebäudes mit Grundstücksanschlüssen 
erfolgt, die unverhältnismäßig lang sind oder nur unter be-
sonderen Erschwernissen verlegt werden können, oder
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 3. kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzäh-
lers vorhanden ist.

(2)  Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Einrichtungen 
in ordnungsgemäßem Zustand und jederzeit zugänglich zu hal-
ten.

§ 21
Nachprüfung der Wasserzähler

(1)  1Der Grundstückseigentümer kann jederzeit die Nachprüfung 
der Wasserzähler durch eine Eichbehörde oder eine staatlich 
anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 40 des Mess- und Eichge-
setzes verlangen. 2Stellt der Grundstückseigentümer den Antrag 
auf Prüfung nicht bei der Gemeinde, so hat er diese vor Antrag-
stellung zu benachrichtigen.

(2)  Die Gemeinde braucht dem Verlangen auf Nachprüfung der 
Wasserzähler nur nachzukommen, wenn der Grundstückseigen-
tümer sich verpflichtet, die Kosten zu übernehmen, falls die 
Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht über-
schreitet.

§ 22
Änderungen; Einstellung des Wasserbezugs

(1)  Jeder Wechsel des Grundstückseigentümers ist der Gemeinde 
unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

(2)  Will ein Grundstückseigentümer, der zur Benutzung der Wasser-
versorgungseinrichtung nicht verpflichtet ist, den Wasserbezug 
aus der öffentlichen Wasserversorgung vollständig einstellen, so 
hat er das mindestens eine Woche vor dem Ende des Wasserbe-
zugs schriftlich der Gemeinde zu melden.

(3)  Will ein zum Anschluss oder zur Benutzung Verpflichteter den 
Wasserbezug einstellen, hat er bei der Gemeinde Befreiung 
nach § 6 zu beantragen.

§ 23
Einstellung der Wasserlieferung

(1)  Die Gemeinde ist berechtigt, die Wasserlieferung ganz oder teil-
weise fristlos einzustellen, wenn der Grundstückseigentümer 
oder Benutzer dieser Satzung oder sonstigen die Wasserversor-
gung betreffenden Anordnungen zuwiderhandelt und die Ein-
stellung erforderlich ist, um

 1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen 
oder Anlagen abzuwenden,

 2. den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung 
oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern 
oder

 3. zu gewährleisten, dass Störungen anderer Abnehmer, stören-
de Rückwirkungen auf Einrichtungen der Gemeinde oder 
Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers 
ausgeschlossen sind.

(2)  1Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nicht-
erfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist die 
Gemeinde berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach Andro-
hung einzustellen. 2Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Einstel-
lung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen 
und hinreichende Aussicht besteht, dass der Grundstückseigen-
tümer seinen Verpflichtungen nachkommt. 3Die Gemeinde kann 
mit der Mahnung zugleich die Einstellung der Versorgung an-
drohen.

(3)  Die Gemeinde hat die Versorgung unverzüglich wieder aufzu-
nehmen, sobald die Gründe für die Einstellung entfallen sind.

§ 24
Ordnungswidrigkeiten

(1)  Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO kann mit Geldbuße bis zu 2500 Euro 
belegt werden, wer vorsätzlich

 1. den Vorschriften über den Anschluss- und Benutzungszwang 
in § 5 zuwiderhandelt,

 2. eine der in § 9 Abs. 4, § 11 Abs. 1, § 13 Abs. 2 und § 22 Abs. 1 
und 2 festgelegten oder hierauf gestützten Melde-, Auskunfts-, 
Nachweis- oder Vorlagepflichten verletzt,

 3. entgegen § 11 Abs. 3 vor Zustimmung der Gemeinde mit den 
Installationsarbeiten beginnt,

 4. gegen die von der Gemeinde nach § 15 Abs. 3 Satz 3 angeord-
neten Verbrauchseinschränkungen oder Verbrauchsverbote 
verstößt.

(2)  Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ordnungswidrig-
keitentatbestände bleiben unberührt.

§ 25
Anordnungen für den Einzelfall, Zwangsmittel

(1)  Die Gemeinde kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung be-
stehenden Verpflichtungen Anordnungen für den Einzelfall er-
lassen.

(2)  Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen 
Handlungen, eines Duldens oder Unterlassens gelten die Vor-
schriften des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstre-
ckungsgesetzes.

§ 26
Inkrafttreten

(1)  Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.

(2)  Gleichzeitig tritt die Satzung für die öffentliche Wasserversor-
gungseinrichtung der Gemeinde Harsdorf (Wasserabgabesat-
zung –WAS-) vom 18. August 1994 (Amtsblatt des Landkreises 
Kulmbach Nr. 34 vom 31.08.1994) außer Kraft. 

Trebgast, 06. November 2024
Gemeinde Harsdorf
Hübner
Erster Bürgermeister

BEKANNTMACHUNG  Gemeinde Harsdorf

Beitragssatzung für die Verbesserung und Erneuerung der Wasser-
versorgungseinrichtung (VES-WAS) der Gemeinde Harsdorf

vom 06.11.2024

Auf Grund des Art. 5 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Ge-
meinde Harsdorf folgende Beitragssatzung für die Verbesserung 
und Erneuerung der Wasserversorgungseinrichtung:

§ 1
Beitragserhebung

Die Gemeinde erhebt einen Beitrag zur Deckung ihres Aufwandes 
für die Verbesserung und Erneuerung der Wasserversorgungsein-
richtung durch folgende Maßnahmen, mit denen die Funktionsfä-
higkeit sowie die Qualität und Leistungsfähigkeit der Einrichtung 
insgesamt verbessert wurden:
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BA 01 Sanierung Hochbehälter (HB) Sportplatz und Hochbehälter 
(HB) Oberlaitsch 

Hochbehälter Sportplatz:

Der HB Sportplatz war in die Jahre gekommen. An Wänden, Decke 
und Böden sind schadhafte Stellen aufgetreten. Die vorhandenen 
Fliesen blühten aus. Die aktuellen Sicherheitsvorgaben waren um-
zusetzen. Die Wasserkammern waren direkt von oben zugänglich. 
Die vorhandene maschinen- und elektrotechnische Ausrüstung war 
veraltet bzw. verbraucht, entsprach nicht mehr dem Stand der Tech-
nik. Der Automatisierungsgrad war sehr niedrig. Der Personalauf-
wand beim Betrieb der Anlage war demzufolge sehr hoch. 

Bauliche Sanierung:

Es wurden Wand- und Bodenflächen saniert. Es wurden Durch-
brüche hergestellt und verschlossen. Die Wasserkammern wurden 
durch Einbau einer PE-Folienauskleidung saniert. Die Wasserkam-
mern wurden abgeschottet. Es wurde ein Geländer errichtet sowie 
eine neue Eingangstür eingebaut. 

Die bauliche Substanz des Hochbehälters Sportplatz wurde nach-
haltig saniert. Somit wurde deren Lebensdauer deutlich erhöht 
(größer als 25 Jahre). 

Gleiches gilt für die technische Ausrüstung. Hier wurde durch de-
ren Erneuerung der Unterhaltsaufwand deutlich verringert. 

Sanierung maschinentechnische Anlagenteile:

- Hochdruckpumpanlage mit 2 Pumpen

- Membran – Druckbehälter 300 l

- Ventile, Klappen, Schieber

- Edelstahl-Rohrleitungen

- Be- und Entlüftungsanlage

sowie

Sanierung elektrotechnische Anlagenteile

Durch die Erneuerung der maschinen- und elektrotechnischen An-
lagenteile wurde die Funktion und Überwachung der Anlagenteile 
deutlich verbessert und somit der Arbeitsaufwand verringert.

Hochbehälter Oberlaitsch:

Der HB Oberlaitsch war in die Jahre gekommen. An Wänden, Decke 
und Böden sind schadhafte Stellen aufgetreten. Die vorhandenen 
Fliesen blühten aus. Die aktuellen Sicherheitsvorgaben waren um-
zusetzen. Die Wasserkammern waren direkt von oben zugänglich. 
Die vorhandene maschinen- und elektrotechnische Ausrüstung war 
veraltet bzw. verbraucht, entsprach nicht mehr dem Stand der Tech-
nik. Der Automatisierungsgrad war sehr niedrig. Der Personalauf-
wand beim Betrieb der Anlage war demzufolge sehr hoch. 

Bauliche Sanierung:

Es wurden Wand- und Bodenflächen saniert. Es wurden Durch-
brüche hergestellt und verschlossen. Die Wasserkammern wurden 
durch Einbau einer PE-Folienauskleidung saniert. Die Wasserkam-
mern wurden abgeschottet. Es wurde ein Geländer errichtet sowie 
eine neue Eingangstür eingebaut.

Durch die nachhaltige bauliche Sanierung der Substanz des Hoch-
behälters Oberlaitsch wurde dessen Lebensdauer deutlich erhöht 
(größer 25 Jahre).

Gleiches gilt für die technische Ausrüstung. Hier wurde durch de-
ren Erneuerung der Unterhaltsaufwand deutlich verringert. 

Sanierung der maschinentechnischen Anlagenteile:

-Druckerhöhungskompaktanlage mit 4 Pumpen

-Druckbehälter 750 l

-Ventile, Klappen, Schieber

-Edelstahl-Rohrleitungen

-Be- und Entlüftungsanlage

sowie

Sanierung elektrotechnische Anlagenteile:
Durch die Erneuerung der maschinen- und elektrotechnischen An-
lagenteile wird die Funktion und Überwachung der Anlagenteile 
deutlich verbessert und somit der Arbeitsaufwand verringert. 

BA 02 Anschluss an die Fernwasserversorgung Oberfranken (FWO):

Die Wasserversorgung der Gemeinde Harsdorf bzw. ihres Versor-
gungsgebietes erfolgte bis zum FWO-Anschluss aus einem Tief-
brunnen bei Sandreuth. Hier wurde das Trinkwasser gemeinsam 
mit der Gemeinde Bindlach – Ortsteil Ramsenthal – gewonnen. Bei 
der eigenen Anlage gaben die Nitratwerte seit Längerem Anlass zu 
Bedenken, da die bis zum Zeitpunkt des Anschlusses ergriffenen 
Gegenmaßnahmen keine Verbesserung brachten. Zudem war die 
gemeinsame Trinkwasseraufbereitungsanlage sanierungsbedürf-
tig. Die Zubringerleitung der FWO nach Bayreuth verläuft über das 
Gemeindegebiet Harsdorf. Durch den vorhandenen Tiefbrunnen 
kann das Versorgungsgebiet der Gemeinde Harsdorf mittelfristig 
und nachhaltig nicht ausreichend mit Trinkwasser versorgt wer-
den. Die wirtschaftlichste Lösung zur Sicherstellung und Gewähr-
leistung einer ausreichenden Versorgung der angeschlossenen Be-
völkerung ist ein technischer Anschluss an die Versorgungsanlage 
der Fernwasserversorgung Oberfranken (FWO) mit Sitz in Kronach. 
Daher erfolgte der Anschluss an die Wasserversorgungsanlage der 
FWO: Verlegung einer Verbindungsleitung einschließlich Überga-
beschacht (inkl. elektrotechn. und maschinentechn. Schachtausrüs-
tung) von der FWO-Leitung bis zum Ortsnetz Harsdorf.

Verbindungsleitung:

GGG-Rohleitung DN 200:
201 m (PMA 40)
PE RC-Rohrleitung DN 200: 391 m (PMA 16)

Übergabeschacht (Stahlbetonbauweise): 

- 1 Stück

- Querung KU 14 in offener Bauweise

- Querung Bahn in geschlossener Bauweise in Form einer Durch-
pressung

- Elektrotechnische Schachtausrüstung des Übergabeschachtes an 
die FWO

- Maschinentechnische Schachtausrüstung des Übergabeschachtes 
an die FWO

Der Anschluss der Wasserversorgung der Gemeinde Harsdorf an 
die Fernwasserversorgung Oberfranken stellt die qualitative und 
die quantitative Versorgung mit Trinkwasser für das Versorgungs-
gebiet langfristig sicher. Die Versorgung erfolgt auf dem aktuellen 
Stand der Technik.

BA 03 Sanierung Überhebepumpwerk (ÜHPW) Altenreuth und 
Neubau Hochbehälter (HB) Oberaltenreuth

Sanierung des ÜHPW Altenreuth:

Das Überhebepumpwerk Altenreuth wurde baulich saniert, die ma-
schinen- und elektrotechnische Ausrüstung wurde saniert, d.h. teil-
weise erneuert. 

Das ÜHPW Altenreuth war in die Jahre gekommen. Es sind feuchte 
Stellen an Wänden und Boden aufgetreten. Die Maschinen-, sowie 
die Elektrotechnik, war überaltert. Es bestand zudem keine Verbin-
dung mit dem HB Oberaltenreuth. 

Bauliche Sanierung:

- Sanierung von 125 m² Wandflächen

- Sanierung von ca. 50 m² Bodenflächen

- Herstellen und verschließen von Durchbrüchen 
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Die bauliche Substanz des ÜHPW Oberaltenreuth wurde nachhaltig 
saniert (Lebensdauer deutlich über 25 Jahre). Gleiches gilt für die 
technische Ausrüstung.

Sanierung maschinentechnische Ausrüstung

Sanierung elektrotechnische Ausrüstung

Die erneuerte Steueranlage ermöglicht eine bessere Funktion und 
Überwachung bei geringerem Personalaufwand. 

Neubau des Hochbehälters Oberaltenreuth:

Der Hochbehälter Oberaltenreuth wurde mit 2 Trinkwasserbehäl-
tern zu je 19 m³ Fassungsvermögen (Nutzvolumen gesamt 38 m³) neu 
gebaut. Es erfolgten Hoch- und Tiefbauarbeiten. 

Abmessungen Gebäude: Länge ca. 9m, Breite ca. 5,6 m, Höhe ca. 
8,4 m

Bauweise: Stahlbeton- und Holzbauweise, Satteldach

Wasserkammern: 2 im Gebäude freistehende Edelstahlbehälter

Neue maschinentechnische Ausrüstung.

Neue elektrotechnische Ausrüstung. 

Der Neubau des HB Oberaltenreuth ermöglicht die Wasserspei-
cherung auf dem Stand der Technik entsprechenden Niveau. Die 
Hygiene im HB wurde deutlich verbessert. Der Unterhalt und der 
Betrieb erfordern einen deutlich geringeren Personaleinsatz. 

§ 2
Beitragstatbestand

Der Beitrag wird erhoben für

1. bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich 
nutzbare Grundstücke, wenn für sie nach § 4 WAS ein Recht zum 
Anschluss an die Wasserversorgungseinrichtung besteht oder

2. – auch aufgrund einer Sondervereinbarung – an die Wasserver-
sorgung tatsächlich angeschlossene Grundstücke.

§ 3
Entstehen der Beitragsschuld

Die Beitragsschuld entsteht, wenn die Verbesserungs- und Erneue-
rungsmaßnahmen tatsächlich beendet sind. Wenn der in Satz 1 ge-
nannte Zeitpunkt vor dem Inkrafttreten dieser Satzung liegt, ent-
steht die Beitragspflicht erst mit Inkrafttreten dieser Satzung.

§ 4
Beitragsschuldner

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Bei-
tragsschuld Eigentümer des Grundstücks oder Erbbauberechtigter 
ist.

§ 5
Beitragsmaßstab

(1) 1Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Ge-
schossfläche der vorhandenen Gebäude berechnet.

 2Die beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei Grundstü-
cken von mindestens 2.500 m² Fläche (übergroße Grundstücke) 
in unbeplanten Gebieten

 – bei bebauten Grundstücken auf das 3-fache der beitrags-
pflichtigen Geschossfläche, mindestens jedoch 2.500 m²,

 – bei unbebauten Grundstücken auf 2.500 m²

 begrenzt.

(2)  1Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in 
allen Geschossen zu ermitteln. 2Keller werden mit der vollen 
Fläche herangezogen. 3Dachgeschosse werden nur herangezo-
gen, soweit sie ausgebaut sind.

 4Gebäude oder selbstständige Gebäudeteile, die nach der Art 
ihrer Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an die Wasserver-
sorgung auslösen oder die an die Wasserversorgung nicht ange-
schlossen werden dürfen, werden nicht herangezogen; das gilt 
nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, die tatsächlich einen Was-
seranschluss haben. 5Balkone, Loggien und Terrassen bleiben 
außer Ansatz, wenn und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie 
hinausragen.

(3) Bei Grundstücken, für die nur eine gewerbliche Nutzung ohne 
Bebauung zulässig ist, sowie bei sonstigen unbebauten, aber be-
baubaren Grundstücken wird als Geschossfläche ein Viertel der 
Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. Grundstücke, bei denen 
die zulässige oder die für die Beitragsbemessung maßgebliche 
vorhandene Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung 
nur untergeordnete Bedeutung hat, gelten als gewerblich ge-
nutzte unbebaute Grundstücke im Sinne des Satzes 1.

§ 6
Beitragssatz

Der Beitrag beträgt

a) pro m2 Grundstücksfläche 1,01 €
b) pro m2 Geschossfläche 3,61 €

§ 7
Fälligkeit

Der Beitrag wird in folgenden Teilbeträgen fällig:

- zu einem Teilbeitrag einen Monat nach Bekanntgabe des Beitrags-
bescheids, 

- zu einem weiteren Teilbetrag am 01.05.2025 und 

- zu einem weiteren Teilbetrag am 01.11.2025.

§ 7a
Beitragsablösung

Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst 
werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussichtli-
chen Höhe des Beitrags. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht 
nicht.

§ 8
Mehrwertsteuer

Zu den Beiträgen wird die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetz-
lichen Höhe erhoben.

§ 9
Pflichten des Beitragsschuldners

Die Beitragsschuldner sind verpflichtet, der Gemeinde für die Höhe 
der Schuld maßgebliche Veränderungen unverzüglich zu melden 
und über den Umfang dieser Veränderungen – auf Verlangen auch 
unter Vorlage entsprechender Unterlagen – Auskunft zu erteilen.

§ 10
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.

Harsdorf, 06. November 2024
Gemeinde Harsdorf 
Hübner
Erster Bürgermeister
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BEKANNTMACHUNG  Gemeinde Harsdorf

Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung  
der Gemeinde Harsdorf (BGS/WAS)

vom 06.11.2024 

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt 
die Gemeinde Harsdorf folgende Beitrags- und Gebührensatzung 
zur Wasserabgabesatzung:

§ 1
Beitragserhebung

Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstel-
lung der Wasserversorgungseinrichtung einen Beitrag.

§ 2
Beitragstatbestand

Der Beitrag wird erhoben für

1. bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich 
nutzbare Grundstücke, wenn für sie nach § 4 WAS ein Recht zum 
Anschluss an die Wasserversorgungseinrichtung besteht

 oder

2. – auch aufgrund einer Sondervereinbarung – an die Wasserver-
sorgungseinrichtung tatsächlich angeschlossene Grundstücke.

§ 3
Entstehen der Beitragsschuld

(1)  1Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des Beitrags-
tatbestandes. 2Ändern sich die für die Beitragsbemessung maß-
geblichen Umstände im Sinne des Art. 5 Abs. 2a KAG, entsteht 
die – zusätzliche – Beitragsschuld mit dem Abschluss der Maß-
nahme.

(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der Bei-
tragstatbestand vor dem Inkrafttreten dieser Satzung erfüllt, 
entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkrafttreten dieser Sat-
zung.

§ 4
Beitragsschuldner

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Bei-
tragsschuld Eigentümer des Grundstücks oder Erbbauberechtigter 
ist.

§ 5
Beitragsmaßstab

(1)  1Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der Ge-
schossfläche der vorhandenen Gebäude berechnet.

 2Die beitragspflichtige Grundstücksfläche wird bei Grundstü-
cken von mindestens 2.500 m² Fläche (übergroße Grundstücke) 
in unbeplanten Gebieten

 –  bei bebauten Grundstücken auf das 3-fache der beitrags-
pflichtigen Geschossfläche, mindestens jedoch 2.500 m²,

 –  bei unbebauten Grundstücken auf 2.500 m²

 begrenzt.

(2)  1Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in 
allen Geschossen zu ermitteln. 2Keller werden mit der vollen 
Fläche herangezogen. 3Dachgeschosse werden nur herangezo-
gen, soweit sie ausgebaut sind. 4Gebäude oder selbstständige Ge-
bäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf nach 
Anschluss an die Wasserversorgung auslösen oder die an die 
Wasserversorgung nicht angeschlossen werden dürfen, werden 
nicht herangezogen; das gilt nicht für Gebäude oder Gebäude-
teile, die tatsächlich einen Wasseranschluss haben. 5Balkone, 
Loggien und Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn und soweit 
sie über die Gebäudefluchtlinie hinausragen.

(3)  1Bei Grundstücken, für die nur eine gewerbliche Nutzung ohne 
Bebauung zulässig ist, sowie bei sonstigen unbebauten, aber be-
baubaren Grundstücken wird als Geschossfläche ein Viertel der 
Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. 2Grundstücke, bei denen 
die zulässige oder für die Beitragsbemessung maßgebliche vor-
handene Bebauung im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung nur 
untergeordnete Bedeutung hat, gelten als gewerblich genutzte 
unbebaute Grundstücke i. S. d. Satzes 1, Alternative 1.

(4)  1Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen Ände-
rung der für die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstände, 
soweit sich dadurch der Vorteil erhöht. 2Eine Beitragspflicht 
entsteht insbesondere,

 –  im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für die zusätz-
lichen Flächen, soweit für diese bisher noch keine Beiträge 
geleistet worden sind,

 –  im Falle der Geschossflächenvergrößerung für die zusätzlich 
geschaffenen Geschossflächen sowie im Falle des Absatzes 1 
Satz 2 für die sich aus ihrer Vervielfachung errechnende zu-
sätzliche Grundstücksfläche,

 –  im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitragsfreien 
Gebäudes oder Gebäudeteils i. S. d. § 5 Abs. 2 Satz 4, soweit 
infolge der Nutzungsänderung die Voraussetzungen für die 
Beitragsfreiheit entfallen.

(5)  1Wird ein unbebautes, aber bebaubares Grundstück, für das ein 
Beitrag nach Absatz 3 festgesetzt worden ist, später bebaut, so 
wird der Beitrag nach Abzug der nach Absatz 3 berücksichtigten 
Geschossflächen und den nach Abs. 1 Satz 2 begrenzten Grund-
stücksflächen neu berechnet. 2Dieser Betrag ist nachzuentrich-
ten. 3Ergibt die Gegenüberstellung ein Weniger an Geschossflä-
chen, so ist für die Berechnung des Erstattungsbetrages auf den 
Beitragssatz abzustellen, nach dem der ursprüngliche Beitrag 
entrichtet worden ist.

§ 6
Beitragssatz

Der Beitrag beträgt

a) pro m² Grundstücksfläche 1,64 €

b) pro m² Geschossfläche 5,84 €.

§ 7
Fälligkeit

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbe-
scheides fällig.

§ 7a
Beitragsablösung

1Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht abgelöst 
werden. 2Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussicht-
lichen Höhe des Beitrages. 3Ein Rechtsanspruch auf Ablösung be-
steht nicht.

§ 8
Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse

(1)  Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, 
Erneuerung, Veränderung, Stilllegung und Beseitigung sowie 
für die Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse i. S. d. § 3 WAS 
ist mit Ausnahme des Aufwands, der auf die im öffentlichen 
Straßengrund liegenden Teile der Grundstücksanschlüsse ent-
fällt, in der jeweils tatsächlichen Höhe zu erstatten.

(2)  1Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen 
Maßnahme. 2Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens des 
Erstattungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks oder Erb-
bauberechtigter ist; mehrere Schuldner (Eigentümer oder Erb-
bauberechtigte) sind Gesamtschuldner. 3§ 7 gilt entsprechend.

(3)  1Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelöst 
werden. 2Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der voraussicht-
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lichen Höhe des Erstattungsanspruchs. 3Ein Rechtsanspruch 
auf Ablösung besteht nicht.

§ 9
Gebührenerhebung

Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der Wasserversorgungsein-
richtung Grundgebühren (§ 9a) und Verbrauchsgebühren (§ 10).

§ 9a
Grundgebühr

(1)  Die Grundgebühr wird, je nach eingebautem Zähler, nach dem 
Nenndurchfluss (Qn) oder dem Dauerdurchfluss (Q3) der ver-
wendeten Wasserzähler berechnet. Befinden sich auf einem 
Grundstück nicht nur vorübergehend mehrere Hauptwasserzäh-
ler im Sinne des § 19 WAS, so wird die Grundgebühr für jeden 
Hauptwasserzähler berechnet. Soweit Wasserzähler nicht einge-
baut sind, wird der Dauerdurchfluss geschätzt, der nötig wäre, 
um die mögliche Wasserentnahme messen zu können.

(2)  Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzäh-
lern mit Dauerdurchfluss (Q3) 

 bis  4 m³ / h 102,00 € / Jahr
 über  4 m³ / h 150,00 € / Jahr

(3)  Sofern noch Wasserzähler im Einsatz sind, die nach dem Nenn-
durchfluss (Qn) berechnet sind, entsprechen die genannten Wer-
te für Wasserzähler mit Dauerdurchfluss (Q3) folgenden bisher 
nach Nenndurchfluss (Qn) ermittelten Werten: 

 Nenndurchfluss (Qn) Dauerdurchfluss (Q3) 
 2,5 m³ / h 4 m³ / h 

§ 10
Verbrauchsgebühr

(1)  1Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des aus der Was-
serversorgungseinrichtung entnommenen Wassers berechnet. 
2Die Gebühr beträgt 2,49 € pro Kubikmeter entnommenen Was-
sers.

(2)  1Der Wasserverbrauch wird durch geeichte Wasserzähler ermit-
telt. 2Er ist durch die Gemeinde zu schätzen, wenn

 1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder

 2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung nicht er-
möglicht wird, oder

 3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Wasser-
zähler den wirklichen Wasserverbrauch nicht angibt.

(3)  Für die Lieferung von Bauwasser wird eine Pauschalgebühr von 
50,- € festgesetzt, die sich beim Bau von Fertighäusern auf 25,- € 
ermäßigt.

§ 11
Entstehen der Gebührenschuld

(1)  Die Verbrauchsgebühr entsteht mit der Wasserentnahme.

(2)  1Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf den 
Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses 
folgt; die Gemeinde teilt dem Gebührenschuldner diesen Tag 
schriftlich mit. 2Im Übrigen entsteht die Grundgebühr mit dem 
Beginn eines jeden Tages in Höhe eines Tagesbruchteils der 
Jahresgrundgebührenschuld neu.

§ 12
Gebührenschuldner

(1)  Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der 
Gebührenschuld Eigentümer des Grundstücks oder ähnlich zur 
Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist.

(2)  Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grund-
stück befindlichen Betriebs.

(3)  Gebührenschuldner ist auch die Wohnungseigentümergemein-
schaft.

(4)  Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

(5)  Die Gebührenschuld ruht für alle Gebührenschulden, die gegen-
über den in den Abs. 1 bis 4 genannten Gebührenschuldnern 
festgesetzt worden sind, als öffentliche Last auf dem Grundstück 
bzw. dem Erbbaurecht (Art. 8 Abs. 8 i. V. m. Art. 5 Abs. 7 KAG).

§ 13
Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung

(1)  1Der Verbrauch wird jährlich abgerechnet. 2Die Grund- und die 
Verbrauchsgebühr werden einen Monat nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheides fällig.

(2)  1Auf die Gebührenschuld sind zum 01. April, 01. Juli und 01. 
Oktober jeden Jahres Vorauszahlungen in Höhe eines Viertels 
des Jahresverbrauchs der Jahresabrechnung des Vorjahres zu 
leisten. 2Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so setzt die Ge-
meinde die Höhe der Vorauszahlungen unter Schätzung des Jah-
resgesamtverbrauches fest.

§ 14
Mehrwertsteuer

Zu den Beiträgen, Kostenerstattungsansprüchen und Gebühren 
wird die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe erhoben.

§ 15
Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, der Ge-
meinde für die Höhe der Abgabe maßgebliche Veränderungen un-
verzüglich zu melden und über den Umfang dieser Veränderun-
gen – auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender Unterla-
gen – Auskunft zu erteilen.

§ 16
Inkrafttreten

(1)  Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.

(2)  Gleichzeitig tritt die Beitrags- und Gebührensatzung zur Was-
serabgabesatzung (BGS-WAS) der Gemeinde Harsdorf vom 
09.01.2007 (Amtsblatt des Landkreises Kulmbach vom 31.01.2007, 
Nr. 5), zuletzt geändert durch Satzung vom 19.07.2023 (Amtsblatt 
des Landkreises Kulmbach vom 28.07.2023, Nr. 29), außer Kraft.

Harsdorf, 06. November 2024
Gemeinde Harsdorf
Hübner
Erster Bürgermeister
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